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I. 

1 Die zeichneriscne Darstellung de Bebauungsplanes ist maßgebend 
für : 

a) die Handhebung der baupolizeilichen Vorschriften 
($2o, Ass. 1, 0 u, c,S$ o u. 63 des Aufewuesetes), 

o) die zu treffenden Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens 
und der Beeuu im Falle der Verwirklichung. ($$ 23- 59; 
61 u., 62 des Aufbaugesetzes) 

2, Maße und Punkte der zeichnerischen Darstellung sind für die 
Übertragung in die lirklichkeit nur verbindlich, wenn sie in 
der Zeichnung ro unterstrichen s.nd «@ @es es sich um 
Straßenreiten, Bebauungstiefen etc, handelt. 

II. 

Die B5hlinger - Straße wird beiderseits bebaut. 
Nördlich der Böhlinger - Straße ird eine Parallelstraße itgeplant 

Das Beugelinde eiderseis der Bhlingcr - Straße direkt ist er­ 
schlossen, dh. die Straße ist asphaltiert und eine gemeindeeigene 
Wasserleitung vorhanden. Die wisser werden in mehrkamnerigen Klär­ 
gruben ( IN 426) geleitet une das geiärte asser kenn durch einen 

• Dränagerohrstrang (8 - 1o ma pro Person) in Uncergrund des rückwär­ 
igen Baugeländes versickern, Falls eine Versicherung nicht aöglicn 
ist, so sind geschlossene Sammelgruben anzalegen und die Aorisser 
abzuzehren 

Zur Ordnung des Grund und Bodens sind folgende Punkte berücksichtigt: 

Bei den Wohneinheiten nralc! der Böhlint~er - Straße beträgt 
der Abstand der Baulinie von der Straßenlinie 8,oo , südlich 
der Straße sund nur 5,00 in nsevz gebracht 

Folgende Grundeticle können ohne Umlegung oe baut werden; 
2 

a) nördlich der Strfe -3 Heck (PLen Ir. 132) 
Ph. äurer ( tt ,, 132 1/3) 
Ge. Bähr ( II 'r 13) 
loh.,enotiel ( ,. t» 13) 

b») südlich der Straße 
Bhr ( Lun .2 110) 
Dieteric' - ichti ( t II 111) 
Marer "h. ( tt lt 112) 
Pankalla - Schoweiter ( tt II +13) 
Honeweld ( r II 114) 
Schneider ( tt II 18) 



Die Grenzabstände betragen ei einem Wohnhausgröße von ca 7,50/8,oo 
auf der Straßennordseite ,oo m und 5,oo m, sowie auf der Südseite 
4oo m und ,jo m, obei sich jeweils die erstere Zahl auf den west­ 
lichen und die zweite Zell auf den östlichen Absta.ad vom Geboude be­ 
zieht. 

Das Wohngebäude auf dem Grundstück Schneider (südlich der Böhlinger ­ 
Straße) wird ois zur Straßenlinie vorgezoen, und bildet den Abschluß 
dieser Häuserzeile 

Bei der evtl. geplanten 6,5o m breiten Zubringerstraße sind die Bau­ 
linien nördlich der Straße 6,'5o m und südlich derselben 2,50 m zu­ 
rückgesetzt. 

Der Fahrweg östlich des Bebauungsgebietes ist bei der Bebauung der ge­ 
planen Straße auf eine Breite von 6,50 m zu bringen und die Fahrbahn 
zu befestigen nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mittel durch die Gemeinde, Der Weg kann auch als Umgehungsstraße 
zwischen Böhlinger - u, irchheuer - Straße is zu ~,oo m erweitert 
werden 

III. 

Sondervorscrift für das eauun&gebiet: 

Zugelassen sind in offener Baureise Wohngebäude mit einem Vollgeschoß 
und ausgebauten Dachgeschoßs, Der inksel de Dachneigung darf zwischen 
5 - 50 betragen, Die Kuiestockhhe darf o,üo m nicht überschreiten, 

Sintlache Gebäude an der Böhlinger - Straße haben mit der Giebelseite 
zur Straße zu stehen, Nödlich der geplanten Straße zu errichtende 
Gebäude stehen uit der Traufe zur Strße. 

Dachgauen (Schleppgauben) können auf beiden Dachflächen bis zu einem 
Fensterlichtmaß voa o,0/1,o0 m vorgesehen werden, 
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II. Fertigung 

Bescheinigung 
Es wird hiermit bescheinigt derssdermit+eg;ierunesn/sehr±ie@unevoa+l 

Gascut;wuraes 
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STEIMEI-Vordruck Nr. 0/200 
Bescheinigung für alle Zwecke verwendbar 
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